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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag benennt gem. § 15 Abs.1 Satz 1 der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark 
auf Vorschlag des Landrates, Frau Ute Armenat  als Gleichstellungs-, Seniorenbeauftragte 
und Beauftragte zur Integration von Menschen mit Behinderungen des Landkreises Ucker-
mark 
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Begründung: 
 
Die bisherige Gleichstellungs-, Seniorenbeauftragte und Beauftragte zur Integration von 
Menschen mit Behinderungen befindet sich seit dem 01.12.2012 in der Freizeitphase ih-
res Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Aus diesem Anlass ist eine Neubesetzung dieser 
Stelle erforderlich. 
 
Die Aufgaben der Gleichstellungs-, Seniorenbeauftragten und Beauftragten zur Integrati-
on von Menschen mit Behinderungen bestehen darin,  die Belange der Gleichstellung von 
Mann und Frau, die Belange von Senioren und die Belange der Menschen mit Behinde-
rungen im Kreisgebiet in besonderer Weise zu unterstützen und zu fördern und den von 
ihnen vertretenen Personengruppen zur Beratung zur Verfügung zu stehen. 
 
Diese Aufgaben sollte von einem Mitarbeiter wahrgenommen werden, der über die nötige 
Erfahrung und das Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Senioren sowie den Men-
schen mit Behinderungen verfügt, aber auch in der Lage ist, deren Interessen und Belan-
ge nachdrücklich zu vertreten und umzusetzen.  
 
Auf Vorschlag des Landrates soll Frau Ute Armenat, die aufgrund ihrer Tätigkeit als 
Sachbearbeiterin Versicherungsamt im Sozialamt auf Erfahrungen und Kenntnisse im 
Umgang mit Senioren sowie mit Menschen mit Behinderungen zurückgreifen kann, diese 
Aufgaben wahrnehmen. 
 
 


